
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
der PFALZWERKE AKTIEN GESELLSCHAFT  
„Herzblut-Strom“

1. Allgemeines 
	 	Diese	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 gelten	 für	 alle	 mit	 der	 PFALZWERKE	

AKTIEN	GESELLSCHAFT	 (im	 Folgenden	 „PFALZWERKE“	 genannt)	 geschlossenen	
Stromlieferungsverträge	der	Tarifart	„Herzblut-Strom“.

2. Vertragsgegenstand
	 	Gegenstand	des	Vertrages	ist	die	Stromlieferung	für	den	Eigenverbrauch	des	Kunden	

in	seinem	Haushalt	in	Niederspannung	ohne	Leistungsmessung.	

3. Vertragsabschluss; bisheriger Stromlieferungsvertrag 
	 3.1		Ein	Vertrag	 kommt	 erst	 mit	 der	 Bestätigung	 des	Vertragsschlusses	 durch	 die	

PFALZWERKE		zu	stande.	Der	Inhalt	der	Bestätigung,	die	unverzüglich	nach	Rück-
meldung	des	zuständigen	Netzbetreibers	an	den	Kunden	versandt	wird,	ist	aus-
schließlich	maßgebend.

	 3.2		Die	Kündigung	des	bisherigen	Stromlieferungsvertrages	des	Kunden	mit	einem	
anderen	Lieferanten	erfolgt	durch	die	PFALZWERKE.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Kun-
de	den	Antrag	im	Zusammenhang	mit	einem	Umzug	ausfüllt.	In	diesem	Fall	muss	
der	Kunde	den	für	seine	vorherige	Lieferstelle	be	stehenden	Stromlieferungsver-
trag	selbst	kündigen.

	 3.3		Im	Falle	eines	Tarifwechsels	eines	Kunden,	der	bereits	von	den	PFALZ	WERKEN	
versorgt	wird,	ist	eine	Kündigung	nicht	erforderlich.

	4. Vertragslaufzeit
	 4.1		Der	Vertrag	hat	eine	Laufzeit	von	zunächst	12	bzw.	24	Monaten	und	beginnt	mit	

dem	in	der	Vertragsbestätigung	genannten	Liefertermin.
	 4.2		Der	Vertrag	verlängert	sich	jeweils	um	weitere	12	Monate	auf	der	Grundlage	der	

zu	diesem	Zeitpunkt	 gültigen	Preise	des	Tarifs	Herzblut-Strom	 für	 12	Monate,	
wenn	er	nicht	nach	Maßgabe	von	Ziffer	6,	Ziffer	9.3	oder	Ziffer	20.1	gekündigt	
wird.	Der	Kunde	wird	vor	Ablauf	der	Vertragslaufzeit	über	die	Bedingungen	infor-
miert,	zu	welchen	sich	der	Vertrag	verlängert.

	 4.3		Nach	 der	 ersten	 Vertragsverlängerung	 erfolgen	 Preisänderungen	 ausschließ-	
lich	nach	Maßgabe	von	Ziffer	9.

5.  Umzug des Kunden
	 5.1		Der	 Kunde	 ist	 verpflichtet,	 den	 PFALZWERKEN	 jeden	 Umzug	 spätestens	 drei	

Werktage	nach	seinem	Umzug	unter	Angabe	der	neuen	Anschrift	in	Textform	an-
zuzeigen.

	 5.2		Die	PFALZWERKE	werden	den	Kunden	an	seiner	neuen	Verbrauchsstelle	zu	den	
Bedingungen	dieses	Vertrages	weiterbeliefern,	sofern	der	Kunde	den	PFALZWER-
KEN	das	Umzugsdatum	und	die	neue	Zählernummer	rechtzeitig	mitgeteilt	hat	und	
der	örtliche	Netzbetreiber	die	Netznutzung	ermöglicht.	

	 5.3		Ungeachtet	dessen	ist	der	Kunde	berechtigt,	bei	einem	Umzug	den	Vertrag	mit	
einer	Frist	von	zwei	Wochen	zum	Ende	des	Kalendermonats	in	Textform	zu	kündi-
gen.		

	 5.4		Unterlässt	der	Kunde	die	Mitteilung	nach	Ziffer	5.1	aus	Gründen,	die	dieser	zu	
vertreten	hat,	ist	der	Kunde	verpflichtet,	weitere	Entnahmen	an	seiner	bisherigen	
Entnahmestelle,	für	die	die	PFALZWERKE	gegenüber	dem	örtlichen	Netzbetreiber	
einstehen	müssen	und	für	die	dieser	von	keinem	anderen	Kunden	eine	Vergütung	
erlangt,	nach	den	Preisen	dieses	Vertrages	zu	vergüten.

6.  Vertragsbeendigung
	 6.1		Der	Vertrag	kann	vom	Kunden	oder	von	den	PFALZWERKEN	mit	einer	Frist	von	drei	

Monaten	zum	Ende	der	jeweiligen	Vertragslaufzeit	schriftlich	gekündigt	werden.
	 6.2		Im	 Falle	 der	 Beendigung	 der	 Kooperationsvereinbarung	 zwischen	 dem	 1.	 FC	

Kaisers	lautern	 und	 den	 PFALZWERKEN	 vor	 Ende	 der	 Laufzeit	 des	 Stromliefe-
rungsvertrages	sind	die	PFALZWERKE	berechtigt,	den	Vertrag	mit	einer	Frist	von	
einem	Monat	zum	Ende	eines	Kalendermonats	zu	kündigen.

	 6.3		Das	Recht	zur	außerordentlichen	Kündigung	aus	wichtigem	Grund	bleibt	unbe-
rührt.	Ein	wichtiger	Grund	liegt	insbesondere	vor,	wenn	sich	der	Kunde	mit	min-
destens	zwei	Zahlungen	im	Verzug	befindet	und	trotz	Mahnung	seiner	Zahlungs-
verpflichtung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	nachkommt.

7.  Messung 
	 7.1		Die	vom	Kunden	an	der	Übergabestelle	bezogene	Energie	wird	durch	die	jeweils	

vom	Messstellenbetreiber	gestellte	Messeinrichtung	erfasst.	Der	Kunde	ist	ver-
pflichtet,	 den	PFALZWERKEN	unverzüglich	Verlust,	Beschädigung	oder	Störung	
der	Messeinrichtung	mitzuteilen.

	 7.2		Die	PFALZWERKE	werden	auf	Verlangen	des	Kunden	jederzeit	eine	Nachprüfung	
der	Messeinrichtungen	durch	eine	Eichbehörde	oder	eine	staatlich	anerkannte	
Prüfstelle	im	Sinne	des	§	2	Abs.	4	des	Eichgesetzes	beim	Messstellenbetreiber	
veranlassen.	Stellt	der	Kunde	den	Antrag	auf	Prüfung	nicht	bei	den	PFALZWER-
KEN,	so	hat	der	Kunde	diese	zugleich	mit	der	Antragstellung	zu	benachrichtigen.	
Die	Kosten	der	Prüfung	fallen	den	PFALZWERKEN	bzw.	dem	Messstellenbetreiber	
zur	 Last,	 falls	 die	 Abweichung	 die	 gesetzlichen	 Verkehrsfehlergrenzen	 über-
schreitet,	sonst	dem	Kunden.

8.  Ablesung der Messeinrichtung 
	 8.1		Die	PFALZWERKE	sind	berechtigt,	 für	Zwecke	der	Abrechnung	die	Ablesedaten	

des	örtlichen	Netzbetreibers	oder	des	Messstellenbetreibers	zu	verwenden.
	

8.2		Anderenfalls	gestattet	der	Kunde	den	Beauftragten	der	PFALZWERKE	den	Zutritt	zu	
seinem	Grundstück	und	zu	seinen	Räumen,	soweit	dies	zur	Ablesung	oder	zur	Ermitt-
lung	preislicher	Bemessungsgrundlagen	erforderlich	ist.	Der	Kunde	ist	dafür	verant-
wortlich,	dass	die	Messeinrichtung	zugänglich	ist.

	 8.3		Die	PFALZWERKE	können	von	dem	Kunden	verlangen,	die	Messeinrichtung	selbst	
abzulesen,	es	sei	denn,	dies	ist	dem	Kunden	nicht	zumutbar.

	 8.4		Für	den	Fall,	dass	weder	der	Netzbetreiber	oder	Messstellenbetreiber	noch	die	
PFALZWERKE	die	Räume	des	Kunden	zum	Zwecke	der	Ablesung	betreten	können,	
dürfen	die	PFALZWERKE	auf	der	Grundlage	der	letzten	Abrechnung	oder	bei	ei-
nem	Neukunden	nach	dem	Verbrauch	vergleichbarer	Kunden		schätzen.	Das	Glei-
che	gilt,	wenn	der	Kunde	eine	zumutbare	Selbst	ablesung	nicht	oder	verspätet	
vornimmt.

9.  Preise und Preisänderungen 
	 9.1		Die	Preise	für	die	Belieferung	sowie	die	Höhe	der	Abschlagszahlungen	ergeben	

sich	aus	der	Vertragsbestätigung	der	PFALZWERKE.
	 9.2			Die	vereinbarten	Preise	beinhalten	Entgelte	und	Abgaben	(z.B.	die	jeweils	aktuel-

len	Entgelte	aufgrund	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	(EEG),	des	Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetzes	(KWKG),	Entgelte	für	den	Netzzugang,	Entgelte	für	Mes-
sung	und	Verrechnung	sowie	Konzessionsabgaben)	sowie	Steuern	und	Umlagen.

	 9.3		Grund-	und	Arbeitspreis	können	in	entsprechender	Anwendung	des	§	5	Abs.	2	
und	Abs.	3	StromGVV	geändert	werden.	Demgemäß	sind	die	PFALZWERKE	ver-
pflichtet,	 Preisanpassungen	 nur	 nach	 billigem	 Ermessen	 gemäß	 §	 315	 BGB	
durchzuführen	und	sowohl	für	Preiserhöhungen	als	auch	für	Preissenkungen	die-
selben	Maßstäbe	für	Anlass,	Umfang	und	Zeitpunkt	der	Preisanpassungen	anzu-
wenden.	Änderungen	der	Preise	werden	jeweils	zum	Monatsbeginn	und	erst	nach	
öffentlicher	Bekanntgabe	wirksam,	die	mindestens	sechs	Wochen	vor	der	beab-
sichtigten	Änderung	erfolgen	muss.	Die	PFALZWERKE	sind	verpflichtet,	 zu	den	
beabsichtigten	 Änderungen	 zeitgleich	 mit	 der	 öffentlichen	 Bekanntgabe	 eine	
briefliche	Mitteilung	an	den	Kunden	zu	versenden	und	die	Änderungen	auf	ihrer	
Internetseite	zu	veröffentlichen.	Der	Kunde	ist	im	Fall	einer	Preisanpassung	be-
rechtigt,	den	Vertrag	in	Textform	ohne	Einhaltung	einer	Frist	bis	zum	Wirksamwer-
den	 der	 Preisänderung	 zu	 kündigen.	 Auf	 dieses	 Kündigungsrecht	 weisen	 die	
PFALZWERKE	den	Kunden	im	Fall	einer	Preisanpassung	ausdrücklich	hin.	

	 9.4		Ziffer	9.7	und	9.8	bleiben	von	Ziff.	9.3	unberührt.
	 9.5		Sofern	der	Kunde	von	seinem	Kündigungsrecht	nach	Ziffer	9.3	Gebrauch	macht,	

ist	er	verpflichtet,	die	gelieferte	Energie	bis	zum	tatsächlichen	Belieferungsende,	
welches	aufgrund	der	zum	Zeitpunkt	der	Kündigung	gültigen	energiewirtschaftli-
chen	Prozesse	zum	Lieferantenwechsel	nach	dem	Kündigungszeitpunkt	 liegen	
kann, nach	den	Vorgaben	des	Vertrages	zu	entgelten.

	 9.6		Der	Kunde	hat	im	Rahmen	der	Ausübung	seines	Kündigungsrechts	zu	entschei-
den,	wie	sich	seine	weitere	Versorgung	gestalten	soll.	

	 9.6.1		Der	Kunde	kann	nach	Wirksamwerden	der	Kündigung	in	einen	anderen	Tarif	der	
PFALZWERKE	wechseln.	Sollte	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	keine	Vereinbarung	über	
einen	 bestimmten	 Tariftyp	 getroffen	 worden	 sein,	 liefern	 die	 PFALZWERKE	
Strom	zu	den	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Preisen	des	Tarifs	„visavi	privat		
M“	(Grundversorgungstarif)	weiterhin	elektrische	Energie.

	 9.6.2		Kündigt	der	Kunde	das	Lieferverhältnis	mit	dem	Ziel	eines	Lieferantenwechsels	
und	meldet	sich	im	Zuge	der	Kündigung	jedoch	kein	neuer	Lieferant,	wird	der	
Kunde	zu	den	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Bedingungen	der	Ersatzversor-
gung	versorgt.

	 9.7		Die	Preisgarantie	bezieht	sich	nicht	auf	die	Einführung	oder		Erhöhungen	sonsti-
ger	Steuern	und/oder	Umlagen,	die	sich	auf	die	Beschaffung,	Übertragung,	Vertei-
lung,	Durchleitung,	Netznutzung	oder	Verbrauch	von	elektrischer	Energie	auswir-
ken.	Diese	werden	ohne	Ankündigung	mit	deren	Wirksamwerden	an	den	Kunden	
weitergeben.	Im	Falle	von	Senkungen	von	Steuern	und	sonstiger	Umlagen	sind	
die	PFALZWERKE	zur	entsprechenden	Minderung	verpflichtet.

	 9.8		Die	Preisgarantie	bezieht	sich	weiterhin	nicht	auf	Änderungen	der	Umsatz-	und/
oder	Stromsteuer,	auf	Änderungen	der	EEG-Umlage,	Änderungen	der	KWK-Umla-
ge	oder	sonstiger	Umlagen	und	Abgaben	sowie	die	Einführung	oder	Erhöhung	
neuer	Steuern	und/oder	neuer	Umlagen.	Die	PFALZWERKE	werden	Erhöhungen	
oder	Senkungen	der	Umsatz-	und/oder	Stromsteuer,	der	EEG-Umlage,	KWK-Um-
lage	oder	sonstiger	Umlagen	und	Abgaben	sowie	die	Einführung	oder	Erhöhung	
neuer	Steuern	und/oder	Umlagen	während	der	gesamten	Vertragslaufzeit	ohne	
Ankündigung	mit	deren	Wirksamwerden	unmittelbar	an	den	Kunden	weitergeben.	
Im	Falle	von	Senkungen	sind	die	Pfalzwerke	zur	entsprechenden	Minderung	ver-
pflichtet.

	 9.9		Die	 Pfalzwerke	 werden	 eine	 ggf.	 anfallende	 Umlage	 wegen	 Befreiung	 von	
Netzentgelten	nach	§	19	Abs.	2	Stromnetzentgeltverordnung	 (StromNEV)	ohne	
Ankündigung	mit	deren	Wirksamwerden	an	den	Kunden	weitergeben.	 Im	Falle	
von	Änderungen	dieser	Umlage	gilt	Ziff.	9.7	entsprechend.

	 9.10		Der	Kunde	hat	bei	einer	Preisänderung	die	Möglichkeit	den	Verbrauchswert	sei-
nes	Zählers	abzulesen	und	zu	übermitteln.	Im	Falle	der	Mitteilung	wird	der	neue	
Preis	für	den	anfallenden	Verbrauch	zu	Grunde	gelegt.	Teilt	der	Kunde	keinen	
Zählerstand	mit,	dann	werden	die	PFALZWERKE	durch	Schätzung	ermitteln,	in-
wieweit	der	angefallene	Verbrauch	dem	neuen	und	dem	alten	Preis	zu	zuordnen	
ist.	

10. Einzugsermächtigung 
	 10.1		Als	Zahlungsmöglichkeit	steht	dem	Kunden	beim	Tarif	„Herzblut-Strom“	nur	das	

Lastschriftverfahren	 zur	Verfügung.	Die	Teilnahme	am	Lastschriftverfahren	 ist	
Voraussetzung	für	einen	Vertragsabschluss.

	 10.2		Im	Falle	des	Widerrufs	bzw.	des	Erlöschens	der	Einzugsermächtigung	sind	die	
PFALZ	WERKE		berechtigt,	den	Vertrag	mit	einer	Frist	von	vier	Wochen	zum	Mo-
natsende	zu	kündigen	.



11. Abrechnung; Abschlagszahlungen 
	 11.1		Die	PFALZWERKE	werden	den	Stromverbrauch	in	der	Regel	jährlich	abrechnen.	

Das	Abrechnungsjahr	wird	von	den	PFALZWERKEN	festgelegt.
	 11.2		Die	PFALZWERKE	können	monatliche	Abschlagszahlungen	verlangen.	Die	Fällig-

keit	 der	 Abschlagszahlungen	 wird	 dem	 Kunden	 mit	 der	 Auftragsbestätigung	
bzw.	mit	der	Jahresrechnung	mitgeteilt.

	 11.3		Im	Falle	von	Preisänderungen	sind	die	PFALZWERKE	berechtigt,	die	zukünftig	
anfallenden	Abschlagszahlungen	mit	dem	Vomhundertsatz	der	Preisänderung	
entsprechend	anzupassen.

12. Vorauszahlung 
	 12.1		Die	PFALZWERKE	sind	berechtigt,	für	den	Elektrizitätsverbrauch	eines	Abrech-

nungszeitraums	Vorauszahlungen	zu	verlangen,	wenn	nach	den	Umständen	des	
Einzelfalles	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	der	Kunde	seinen	Zahlungsver-
pflichtungen	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	nachkommt.	Bei	Verlangen	einer	Vor-
auszahlung	wird	der	Kunde	hierüber	ausdrücklich	und	 in	verständlicher	Form	
unterrichtet.

	 12.2		Die	Vorauszahlung	bemisst	sich	nach	dem	Verbrauch	des	vorhergehenden	Ab-
rechnungszeitraums	 oder	 dem	 durchschnittlichen	 Verbrauch	 vergleichbarer	
Kunden.	Macht	der	Kunde	glaubhaft,	dass	sein	Verbrauch	erheblich	geringer	ist,	
so	ist	dies	angemessen	zu berücksichtigen.	Die	Vorauszahlung	ist	bei	der	nächs-
ten	Rechnungserteilung	zu	verrechnen.

13. Zahlung und Verzug des Kunden 
	 13.1		Rechnungen	 und	 Abschläge	 werden	 zu	 dem	 von	 den	 PFALZWERKEN		

angegebenen	Zeitpunkt,	frühestens	jedoch	zwei	Wochen	nach	Zugang	der	Zah-
lungsaufforderung	fällig.

	 13.2		Einwände	 gegen	 Rechnungen	 und	 Abschlagsberechnungen	 berechtigen	 nur	
zum	Zahlungsaufschub		oder	zur	Zahlungsverweigerung,	

	 13.2.1		soweit	die	ernsthafte	Möglichkeit	eines	offensichtlichen	Fehlers	besteht	oder
	 13.2.2		sofern	 –	 der	 in	 einer	 Rechnung	 angegebene	Verbrauch	 ohne	 ersichtlichen	

Grund	mehr	als	doppelt	so	hoch	wie	der	vergleichbare	Verbrauch	im	vorheri-
gen	Abrechnungszeitraum	ist	und	–	der	Kunde	eine	Nachprüfung	der	Messein-
richtung	verlangt	und	solange	durch	die	Nachprüfung	nicht	die	ordnungsge-
mäße	Funktion	des	Messgeräts	festgestellt	ist.

	 13.3		Bei	Zahlungsverzug	des	Kunden	können	die	PFALZWERKE,	wenn	sie	erneut	zur	
Zahlung	auffordern	oder	den	Betrag	durch	einen	Beauftragten	einziehen	lassen,	
die	dadurch	entstandenen	Kosten	für	strukturell	vergleichbare	Fälle	auch	pau-
schal	berechnen	(Kosten	je	Mahnung	8,00	€,	je	Inkassoversuch	58,00	€	und	je	
Anfahrt	11,00	€).	Dem	Kunden	steht	der	Nachweis	frei,	dass	geringere	Kosten	
entstanden	sind.

	 13.4		Die	PFALZWERKE	behalten	sich	bei	Zahlungsverzug	des	Kunden	vor,	Verzugszin-
sen	nach	Maßgabe	von	§	288	BGB	zu	fordern.

14. Berechnungsfehler 
	 14.1		Ergibt	eine	Prüfung	der	Messeinrichtung	eine	Überschreitung	der	Verkehrsfeh-

lergrenzen	oder	werden	Fehler	in	der	Ermittlung	des	Rechnungsbetrages	festge-
stellt,	so	werden	die	PFALZWERKE	die	Überzahlung	zurückerstatten	bzw.	hat	der	
Kunde	den	Fehlbetrag	nach	zu	entrichten.	Ist	die	Größe	des	Fehlers	nicht	ein-
wandfrei	festzustellen	oder	zeigt	eine	Messeinrichtung	nicht	an,	so	ermitteln	die	
PFALZWERKE	den	Verbrauch	für	die	Zeit	seit	der	letzten	fehlerfreien	Ablesung	
aus	dem	Durchschnittsverbrauch	des	ihr	vorhergehenden	und	des	der	Feststel-
lung	des	Fehlers	nachfolgenden	Ablesezeitraums	oder	auf	Grund	des	vorjährigen	
Verbrauchs	durch	Schätzung;	die	tatsächlichen	Verhältnisse	werden	angemes-
sen	berücksichtigt.	Bei	Berechnungsfehlern	auf	Grund	einer	nicht	ordnungsge-
mäßen	Funktion	einer	Messeinrichtung	ist	der	vom	Messstellenbetreiber	ermit-
telte	und	dem	Kunden	mitgeteilte	korrigierte	Verbrauch	der	Nachberechnung	zu	
Grunde	zu	legen.

	 14.2		Ansprüche	nach	Ziff.	14.1	sind	auf	den	der	Feststellung	des	Fehlers	vorherge-
henden	Ablesezeitraum	beschränkt,	 es	 sei	denn,	die	Auswirkung	des	Fehlers	
kann	über	einen	größeren	Zeitraum	festgestellt	werden;	in	diesem	Fall	ist	der	
Anspruch	auf	längstens	drei	Jahre	beschränkt.

15. Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
	 15.1		Die	PFALZWERKE	sind	berechtigt,	die	Energieversorgung	ohne	vorherige	Andro-

hung	durch	den	Netzbetreiber	unterbrechen	zu	lassen,	wenn	der	Kunde	in	nicht	
unerheblichem	Maße	schuldhaft	seinen	vertraglichen	Pflichten	zuwiderhandelt	
und	die	Unterbrechung	erforderlich	ist,	um	den	Gebrauch	von	elektrischer	Arbeit	
unter	Umgehung,	Beeinflussung	oder	vor	Anbringung	der	Messeinrichtungen	zu	
verhindern.

	 15.2		Bei	anderen	Zuwiderhandlungen,	insbesondere	bei	der	Nichterfüllung	einer	Zah-
lungsverpflichtung	trotz	Mahnung,	sind	die	PFALZWERKE	berechtigt,	die	Ener-
gieversorgung	vier	Wochen	nach	Androhung	unterbrechen	zu	lassen.	Dies	gilt	
nicht,	 wenn	 die	 Folgen	 der	 Unterbrechung	 außer	Verhältnis	 zur	 Schwere	 der	
Zuwiderhandlung	stehen	oder	der	Kunde		darlegt,	dass	hinreichende	Aussicht	
besteht,	dass	er	seinen	Verpflichtungen	nachkommt.

	 15.3		Wegen	 Zahlungsverzuges	 dürfen	 die	 PFALZWERKE	 eine	 Unterbrechung	 nur	
durchführen	 lassen,	 wenn	 der	 Kunde	 nach	Abzug	 etwaiger	Anzahlungen	 mit	
Zahlungsverpflichtungen	von	mindestens	100	Euro	in	Verzug	ist.	Hierbei	bleiben	
diejenigen	nicht	titulierten	Forderungen	außer	Betracht,	die	der	Kunde	form-	und	
fristgerecht	sowie	schlüssig	begründet	beanstandet	hat.

	 15.4		Der	 Beginn	 der	 Unterbrechung	 der	 Energieversorgung	 ist	 dem	 Kunden	 drei	
Werktage	im	Voraus	anzukündigen.	

	 15.5		Die	PFALZWERKE	haben	die	Energieversorgung	unverzüglich	wiederherstellen	
zu	lassen,	sobald	die	Gründe	für	ihre	Unterbrechung	entfallen	sind	und	der	Kun-
de	die	Kosten	der	Unterbrechung	und	Wiederherstellung	der	Belieferung	ersetzt	

hat.	Die	Kosten	können	für	strukturell	vergleichbare	Fälle	pauschal	berechnet	
werden	(58,00	€	je	Sperrung	und	58,00	€	je	Wiederinbetriebnahme).	Dem	Kun-
den	steht	der	Nachweis	frei,	dass	geringere	Kosten	entstanden	sind.

16. Haftung
	 16.1		Bei	einer	Unterbrechung	oder	bei	Unregelmäßigkeiten	in	der	Elektrizitätsbeliefe-

rung	sind,	soweit	es	sich	um	Folgen	einer	Störung	des	Netzbetriebs	einschließ-
lich	 des	 Netzanschlusses	 handelt,	 die	 PFALZWERKE	 von	 der	 Leistungspflicht	
befreit.	Etwaige	daraus	resultierende	Schadensersatz	ansprüche	sind	gegen	den	
Netzbetreiber	geltend	zu	machen,	§	18	StromNAV.	Satz	1	und	2	gelten	nicht,	
soweit	die	Unterbrechung	auf	nicht	berechtigten	Maßnahmen	der	PFALZWERKE	
entgegen	Ziffer	15	beruht.

	 16.2		Vorbehaltlich	Ziff.	16.3	haften	die	PFALZWERKE	nur,	wenn	eine	schuldhafte	Ver-
letzung	 des	 Lebens,	 des	 Körpers	 oder	 der	 Gesundheit	 gegeben	 ist	 oder	 der	
Schaden	 auf	 einer	 vorsätzlichen	 oder	 grob	 fahrlässigen	 Pflichtverletzung	 der	
PFALZWERKE,	ihrer	gesetzlichen	Vertreter	oder	ihrer	Erfüllungsgehilfen	beruht.	
Die	PFALZWERKE	haften	auch	bei	schuldhafter	Verletzung	von	wesentlichen	Ver-
tragspflichten,	wobei	die	Haftung	im	Falle	leichter	Fahrlässigkeit	auf	die	Höhe	
des	 bei	Vertragsschluss	 vorhersehbaren	 vertrags	typischen	 Schaden	 begrenzt	
ist.	Weiterhin	haften	die	PFALZWERKE,	wenn	und	soweit	sie	eine	Beschaffen-
heitsgarantie	abgegeben	oder	einen	Mangel	arglistig	verschwiegen	haben	.

	 16.3		Die	Vorschriften	des	Produkthaftungsgesetzes	und	des	Haftpflichtgesetzes	blei-
ben	unberührt.

17. Rechtsnachfolge 
	 17.1		Der	 Vertrag	 gilt	 auch	 für	 die	 jeweiligen	 Rechtsnachfolger	 der	 Vertrags-	

parteien.
	 17.2		Die	PFALZWERKE	sind	berechtigt,	die	Rechte	und	Pflichten	aus	dem	Vertrag	auf	

einen	Dritten	zu	übertragen,	sofern	der	Kunde	zustimmt.	Die	Zustimmung	gilt	als	
erteilt,	wenn	der	Kunde	nicht	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	der	schriftlichen	
Mitteilung	über	die	Übertragung	schriftlich	widerspricht.	Der	Kunde	wird	in	der	
Mitteilung	über	die	Übertragung	auf	diese	Folgen	gesondert	hingewiesen.

	 17.3		Einer	Zustimmung	des	Kunden	bedarf	es	 jedoch	nicht,	wenn	die	Rechte	und	
Pflichten	auf	ein	mit	den	PFALZWERKEN	verbundenes	Unternehmen	im	Sinne	
von	§§	15	ff.	des	Aktiengesetzes	(AktG)	übertragen	werden.

18. Beauftragung Dritter 
	 	Die	PFALZWERKE	sind	berechtigt,	sich	zur	Erfüllung	ihrer	Verpflichtungen	Dritter		zu	

bedienen.

19. Aufrechnung 
	 	Der	Kunde	kann	nur	mit	einer	Gegenforderung	aufrechnen,	wenn	seine	Gegenforde-

rung	unbestritten	oder	rechtskräftig	festgestellt	ist.

20.  Vertragsänderungen; Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
	 20.1		Die	PFALZWERKE	sind	berechtigt,	die	Vertragsbedingungen	und/oder	die	Allge-

meinen	Geschäftsbedingungen	zu	ändern.	Eine	Änderung	wird	dem	Kunden	in	
Textform	mindestens	sechs	Wochen	vor	ihrem	Wirksamwerden	angekündigt.	Im	
Falle	der	Änderung	des	Vertrages	oder	der	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	
ist	 der	Kunde	berechtigt,	 den	Vertrag	bis	 zum	Wirksamwerden	der	Änderung	
ohne	Einhaltung	einer	Frist	in	Textform	zu	kündigen.	Kündigt	der	Kunde	nicht,	
gelten	 die	 geänderten	 Vertragsbedingungen	 und/oder	 die	 Allgemeinen	 Ge-
schäftsbedingungen	ab	dem	angekündigten	Zeitpunkt.

	 20.2		Die	PFALZWERKE	werden	den	Kunden	auf	diese	Folgen	in	der	Ankündigung	der	
Vertragsanpassung	hinweisen.	

21. Erfüllungsort 
	 Erfüllungsort	für	Lieferungen	und	Leistungen	ist	die	jeweilige	Lieferstelle.

22. Außergerichtliche Streitbeilegung
	 22.1		Die	PFALZWERKE	werden	Beschwerden	des	Kunden	 innerhalb	einer	Frist	von	

vier	Wochen	schriftlich	oder	 in	Textform	beantworten.	Sollte	der	Beschwerde	
nicht	abgeholfen	werden,	hat	der	Kunde	zur	Beilegung	der	Streitigkeit	die	Mög-
lichkeit,	 die	 Schlichtungsstelle	 nach	 §	 111	 b	 des	 Energiewirtschaftsgesetzes	
(EnWG)	anzurufen	(Schlichtungsstelle	Energie	e.V.,	Friedrichstraße	133,	10117	
Berlin,	Telefon:	030	2757240-0,	E-Mail:	mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de,	
info@schlichtungsstelle-energie.de,	www.schlichtungsstelle-energie.de).	

	 22.2		Weitere	Informationen	zu	Beschwerden	bzw.	zur	Streitbeilegung	erhält	der	Kun-
de	beim	Verbraucherservice	der	Bundesnetzagentur	für	den	Bereich	Elektrizität	
und	Gas	(Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Telekommunikation,	Post	und	
Eisenbahnen,	 Verbraucherservice,	 Postfach	 8001,	 53105	 Bonn,	 Telefon:	 030	
22480-500,	 Telefax:	 030	 22480-323,	 E-Mail:	 verbraucherservice-energie@
bnetza.de,	www.	bundesnetzagentur.de).

23. Rechtswahl 
	 Es	gilt	ausschließlich	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Die	Anwendung	des			
	 UN-Kaufrecht	ist	ausgeschlossen.

	 gültig	ab	1.	April	2012


